BE: SCHERNTHANER

Nr.     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages
(4. Session der 17. Gesetzgebungsperiode)

Antrag

der Abg. Schernthaner, MIM, Ing. Wallner, Mag.a Jöbstl-Bichlmann und Klubobmann Dr. Schöppl betreffend eine effektivere Handhabe gegen Drogenlenkerinnen und Drogenlenker

Die Anzahl der Drogenlenkerinnen und Drogenlenker in Österreich ist besorgniserregend. Seit 2020 hat sich die Zahl verdoppelt, zuletzt wurden im Jahr 2024 8.227 Lenkerinnen und Lenker wegen Beeinträchtigung durch Drogen in Österreich angezeigt. Im ersten Halbjahr 2025 setzte sich dieser Trend fort und es gab laut dem Innenministerium bereits 4.295 Anzeigen gegen Drogenlenkerinnen und Drogenlenker österreichweit. 

Drogen am Steuer stellen eine immense Gefahr für die Sicherheit im Straßenverkehr dar. Verminderte Reaktionsfähigkeit und eingeschränkte Wahrnehmung führen immer wieder zu Unfällen mit oft tragischem Ausgang. Fahrzeuglenkerinnen und Fahrzeuglenker unter Drogeneinfluss gefährden nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das Leben völlig unbeteiligter Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. 

Seit März 2017 gilt die Speichelvortestgeräteverordnung des Bundesministeriums für Inneres. Drogen am Steuer können somit durch ein Vortestgerät erfasst werden. Ist der Speicheltest positiv, so hat eine Amtsärztin oder ein Amtsarzt die Suchtgiftbeeinträchtigung festzustellen, wobei hierzu letztlich auch eine Blutabnahme und -untersuchung erfolgen muss. Dieses Verfahren ist äußerst aufwendig und bindet wichtige Ressourcen, die in weitere und verschärfte Kontrollen besser investiert wären. 

Deshalb soll die österreichische Exekutive künftig mit effizienteren, wirksameren und rascheren Instrumenten zur Feststellung einer Suchtgiftbeeinträchtigung im Straßenverkehr ausgestattet werden. Als Beispiel kann man Frankreich betrachten, dort wird seit Februar 2025 einen beweissicheren Speicheltest verwendet. Dadurch soll der Exekutive eine rasche und eindeutige Feststellung der Suchtgiftbeeinträchtigung ohne zusätzlichen Schulungsaufwand ermöglicht werden. Außerdem wird mit rascheren und effizienteren Methoden die Deregulierung bestehender, aufwendiger Verfahrensabläufe vorangetrieben, um Bürokratie abzubauen und die Exekutive zu entlasten.

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den

Antrag,

der Salzburger Landtag wolle beschließen:

Die Salzburger Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit der Forderung heranzutreten, der Exekutive effizientere, wirksamere und raschere Instrumente zur Feststellung einer Suchtgiftbeeinträchtigung im Straßenverkehr zur Verfügung zu stellen.

Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Infrastruktur, Digitalisierung und Mobilität zur weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragsstellung zugewiesen.

Salzburg, am 17. Dezember 2025
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